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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1989

Norm

StPO §268 Abs2

StPO §285a

Rechtssatz

Erklärte Zielrichtung der Bestimmung des § 268 Abs 2 StPO ist es, unter dem Eindruck des Schuldspruches voreilig

abgegebene Erklärungen binnen drei Tagen widerrufen zu können, wogegen ein Verzicht (Zurückziehung) lange (über

zweieinhalb Monate) nach Urteilsverkündung und nach dem das schriftlich ausgefertigte Urteil bereits zugestellt

worden war, unwiderruflich ist.
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